
 

 

 Amtliche Bekanntmachung 
Jahrgang 2021/Nr. 047 
Tag der Veröffentlichung: 5. August 2021 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

Satzung zur Änderung der  

Prüfungs- und Studienordnung 

für das Zusatzstudium China-Kompetenz (SinoZert) 

an der Universität Bayreuth 

vom 25. Juni 2021 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 56 Abs. 6 Nr. 2 und Art. 58 Abs. 1 Satz 1 sowie 

Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth 

folgende Satzung: 

§ 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für das Zusatzstudium China-Kompetenz (SinoZert) an der Univer-

sität Bayreuth vom 30. Juli 2020 (AB UBT 2020/069) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 werden nach der Zahl „2008“ die Wörter „oder an einer staatlichen Hochschule 

in Bayern mit einer bestehenden Kooperationsvereinbarung zu SinoZert“ eingefügt. 

2. In § 2 erhält Abs. 1 folgende Fassung: 

„(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Zusatzstudium sind: 

1. die Einschreibung in einen Studiengang an der Universität Bayreuth oder an der Otto-

Friedrich-Universität Bamberg oder an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg oder an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg oder an einer staatlichen 

Hochschule in Bayern mit bestehender Kooperationsvereinbarung zu SinoZert und 

2. der Nachweis über ein mit dem Bayerischen Hochschulzentrum für China (BayCHINA) 

durchgeführtes Beratungsgespräch (SinoZert-Studienberatung) bezüglich des Zusatz-

studiums SinoZert.“ 

§ 2 

Die Satzung tritt am 26. Juni 2021 in Kraft. 
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Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 16. Juni 2021 und 

der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 24. Juni 2021, Az. A 4172/2 - I/1. 

Bayreuth, 25. Juni 2021  UNIVERSITÄT BAYREUTH 
  DER PRÄSIDENT 

   
  Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 25. Juni 2021 in der Hochschule niedergelegt. 

Die Niederlegung wurde am 25. Juni 2021 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 25. Juni 2021. 

Bayreuth, 25. Juni 2021  UNIVERSITÄT BAYREUTH 
  DER PRÄSIDENT 

   
  Professor Dr. Stefan Leible 
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